
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie 
Scharnhorststr. 34-37 
 

10115  Berlin 
 
 

Mainz, 28.2.2012 
 
 
Betr.: Novellierung der AVBFernwärmeV 
Aktenzeichen: III B 1 und  III B2 – 026111 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Stenger, 
 

auf meine wiederholten Anfragen haben Sie nach Intervention von Frau Granold MdB in Ih-
rem Schreiben vom 13.12.2011 bezüglich der Informationspflicht des Wärmeversorgers 
ausgeführt, dass 
 

"der Versorger tatsächlich u.a. entsprechende Veröffentlichungen in der Tages-
presse vorgenommen sowie Informationsveranstaltungen vor Ort für die Kunden 
angeboten hat." 

 

Sie bezogen sich auf die von mir vorgelegte kryptische Anzeige in nur einer der beiden Ta-
geszeitungen und den von mir als Alibiveranstaltung kritisierten Tag der offenen Tür am 
22.10.2011, also nach Ablauf der von Ihnen als Ausschlussfrist präzisierten Vorschrift des 
§ 37 Abs. 2 AVBFernwärmeV. Ein buntes Kinderprogramm, Grillwürste und Getränke stan-
den im Vordergrund – was auch sonst. Eine Thematisierung gab es nicht, allenfalls be-
stand für die Lerchenberger Hoffnung, dem Verdruss über Nachforderungen bis weit über 
1.000 Euro Ausdruck geben zu können. 
 

Bei unserem Gespräch am 16.2.2012 haben Sie es vermieden, sich in einer verwertbaren 
Form dazu zu äußern, welcher Anspruch an eine "geeignete Unterrichtung" im Sinne der 
Verordnung zu stellen ist. Meine Bedenken wurden aber mit Interesse registriert. Jedenfalls 
wurde seitens des Ministeriums nicht festgestellt, dass RWE seiner Informationspflicht 
nachgekommen sei. 
 

Inzwischen ist es mir gelungen, noch eine Einladung zum Grillfest aufzutreiben. Ich selbst 
wurde nicht eingeladen. Die völlig unthematisierte Einladung stelle ich Ihnen zur Verfü-
gung, ebenso noch einmal die kryptische Anzeige mit der Bitte um klare und begründete 
Stellungnahme, ob das der Informationspflicht genügt oder nicht. Das für die Verordnung 
verantwortliche Ministerium sollte doch wissen, wie die eigene Verordnung gemeint ist. 
Nicht alles muss jahrelang Juristen und Gerichte ernähren. 
 

Ihrer nochmaligen Stellungnahme sehe ich mit großer Erwartung entgegen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
(Hartmut Rencker) 
 
Anlagen: 
Kopie Anzeige und Einladung 
 

 ödp+Freie Wähler Lerchenberg, 55127 Mainz, Fontanestr. 82,   ödp+Freie Wähler Lerchenberg, 55127 Mainz, Fontanestr. 82,  



 

 
Antwort des Ministeriums mit Mail vom 29.2.2012: 
 
Sehr geehrter Herr Rencker, 
wie wir Ihnen nochmals in unserem Gespräch am 16.02.2012 deutlich gemacht haben, werden wir 
uns zu konkreten Sachverhalten und deren rechtlichen Einordnung nicht äußern. 
Dies ist uns durch die Geschäftsordnung der Bundesregierung untersagt. Es ist Aufgabe der Gerich-
te, derartige Sachverhalte zu prüfen und alle Beteiligten anzuhören. 
Ich hoffe, dass wir dieses Thema damit geklärt haben. 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Anja Stenger 

 

  


